
 
 

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und 

zu deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8, Absatz 3 Satz 1 AktG bezüglich des Erwerbs und 

der Verwendung eigener Aktien folgenden Bericht: 

Aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 21. September 2018 ist der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. September 2023 (i) unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a Aktiengesetz) eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 

10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt 

der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben sowie (ii) die 

Erwerbsrechte auf den Erwerb eigener Aktien aus den bestehenden Vereinbarungen, insbesondere den 

sogenannten Angel Agreements, auszuüben und eigene Aktien im Volumen von bis zu 10 % des zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Der Vorstand 

ist ferner ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen erworbenen 

eigenen Aktien sowie bereits von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien unter anderem zur 

Bedienung von Aktienoptionen zu verwenden, die zum Erwerb von Aktien in der Gesellschaft 

berechtigen und die an gegenwärtige oder ehemalige Mitarbeiter bzw. an Organmitglieder der 

Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden, sofern diese 

Aktienoptionen ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist insoweit von der 

Hauptversammlung ausgeschlossen. 

Im April 2019 hatte der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 21. September 2018 beschlossen, Erwerbsrechte in Bezug auf Aktien der 

Gesellschaft aus bestehenden Vereinbarungen auszuüben, woraufhin die Gesellschaft im Juni 2019 

insgesamt 18.900 Aktien der Gesellschaft zu einem Kaufpreis von insgesamt EUR 280.687,29 

zurückgekauft hat. 

Der Vorstand hatte ferner am 12. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. September 2018 und insbesondere angesichts freier 

Rücklagen beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem maximalen Volumen von bis zu 

800.000 Aktien der Gesellschaft zu einem maximalen Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von bis zu 

EUR 4.000.000,00 durchzuführen. Der Rückkauf über den XETRA-Handel der Frankfurter 

Wertpapierbörse begann am 14. August 2019 und hätte bis zu 31. Dezember 2020 durchgeführt werden 

können. 

In dem Zeitraum vom 14. August 2019 (einschließlich) bis zum vorzeitigen Ende am 30. Oktober 2019 

(einschließlich) wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft insgesamt 800.000 



-2- 
 

Aktien zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 3,86 % des eingetragenen Grundkapitals und 

EUR 800.000,00 (auf die erworbenen Aktien entfallender Betrag des Grundkapitals). Der Kaufpreis 

betrug durchschnittlich EUR 3,4451. Insgesamt wurden Aktien für einen Gesamtkaufpreis von EUR 

2.756.076,00 zurückgekauft. Der einzige Zweck bestand darin, die zurückgekauften Aktien für die 

Bedienung von Aktienoptionen zu verwenden, die zum Erwerb von Aktien in der Gesellschaft 

berechtigen und die an gegenwärtige oder ehemalige Mitarbeiter bzw. an Organmitglieder der 

Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden, sofern diese 

Aktienoptionen ausgeübt werden. 

Bis zum 31. Dezember 2019 hat die Gesellschaft 98.250 eigene Aktien an ehemalige und gegenwärtige 

Mitarbeiter der Gesellschaft und an gegenwärtige Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen 

veräußert. Damit wurden im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 98.250 Aktienoptionen ausgeübt, was einem 

Anteil von 0,47 % des eingetragenen Grundkapitals und EUR 98.250,00 (auf die veräußernden Aktien 

entfallender Betrag des Grundkapitals) entspricht. Der durchschnittliche Ausübungspreis betrug 

EUR 0,59. Der Ausübungspreis betrug in Einzelfällen EUR 0,01, EUR 1,23 und EUR 1,71, je nach 

individueller vertraglicher Vereinbarung mit dem Optionsinhaber. Die Gesellschaft erzielte dadurch 

einen Veräußerungserlös von EUR 57.819,00.  

Vom 1. Januar 2020 bis zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 

weitere 6.150 eigene Aktien an ehemalige Mitarbeiter der Gesellschaft und an gegenwärtige Mitarbeiter 

von verbundenen Unternehmen veräußert. Damit wurden im Geschäftsjahr 2020 bislang insgesamt 

6.150 Aktienoptionen ausgeübt, was einem Anteil von 0,03 % des eingetragenen Grundkapitals und 

EUR 6.150,00 (auf die veräußernden Aktien entfallender Betrag des Grundkapitals) entspricht. Der 

durchschnittliche Ausübungspreis betrug EUR 0,71. Der Ausübungspreis betrug in Einzelfällen 

EUR 1,71 und EUR 0,01, je nach individueller vertraglicher Vereinbarung mit dem Optionsinhaber. 

Die Gesellschaft erzielte dadurch einen Veräußerungserlös von EUR 4.393,00. 

Bis zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 

2019 und 2020 insgesamt 104.400 eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden 

Ermächtigung im Geschäftsjahr 2019 erworben wurden, an gegenwärtige und ehemalige Mitarbeiter 

der Gesellschaft und von verbundenen Unternehmen zur Bedienung von Aktienoptionen veräußert. 

Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von 0,50 % des eingetragenen Grundkapitals der 

Gesellschaft. In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 wurden damit bislang 104.400 Aktienoptionen 

ausgeübt. Der durchschnittliche Ausübungspreis betrug EUR 0,60. Die Gesellschaft erzielte dadurch 

einen Gesamtveräußerungserlös von EUR 62.212,00. Der Veräußerungserlös wurde nicht 

zweckgebunden verwendet, sondern diente dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft. 
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Aus den vorstehenden Erwägungen war der jeweils unter Beachtung der Vorgaben der Ermächtigung 

der Hauptversammlung vom 21. September 2018 vorgenommene Bezugsrechtsausschluss bei der 

Veräußerung eigener Aktien insgesamt sachlich gerechtfertigt. 

 

Berlin, im Juni 2020 

Westwing Group AG 

Der Vorstand 


